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tigkeit vorliegt und diese bei Bejahen der 
Voraussetzung des § 10 zu verneinen ist.

8. Verantwortungslose Gleichgültigkeit 
wurde z. B. bejaht:
— bei erhöhten beruflichen Pflichten, für 

deren Erfüllung ein Höchstmaß an Auf
merksamkeit gefordert wird (vgl. OGNJ 
1968/20,8.634);

— beim Überholen eines Kfz, wobei der 
Fahrzeugführer seine Aufmerksamkeit 
nur auf die Gegenfahrbahn konzen
triert und das von ihm wahrgenom
mene zu überholende Fahrzeug zeitlich 
nicht beachtete (vgl. OGNJ 1969/18, 
S. 569);

— beim unaufmerksamen Befahren eines 
Kreuzungsbereichs durch einen Orts
fremden und Überfahren maßgeblicher 
Verkehrszeichen sowie Ignorieren des 
Verkehrs von rechts (vgl. OGNJ 
1971/15, S. 457).

9. Verantwortungslose Gleichgültigkeit 
wurden z. B. verneint :
— bei der berechtigten Annahme des Tä

ters, ein anderer Verkehrsteilnehmer 
werde seine Vorfahrt nicht beachten 
und der darauf erfolgten fehlerhaften 
Reaktion, sich zur Straßenmitte abzu

setzen und links an dem Verkehrsteil
nehmer vorbeizufahren (vgl. ÖGNJ 
1969/12, S. 377);

— bei Vertrauen darauf, daß eine nicht 
in Betrieb befindliche Haltelichtanlage 
den Verkehr freigibt (vgl. OGNJ 1970/ 
2, S. 56).

10. Die Gewöhnung an pflichtwidriges 
Verhalten ist dann gegeben, wenn am Be
ginn der Herausbildung einer Gewohnheit 
noch eine Entscheidung zwischen einer ge
fahrvollen und einer ungefährlichen Ver
haltensweise möglich war. In bewußt 
pflichtwidriger Weise wird dabei die ge
fahrvolle Alternative gewählt. Die subjek
tive Einschätzung der Pflichtwidrigkeit des 
Handelns nimmt aber immer mehr ab, bis 
sie nicht mehr bemerkt wird. Das Schuld
moment liegt in der pflichtwidrigen leicht
fertigen Verarbeitung der Erfahrung, 
daß bisher nichts passierte, bis izur Gewöh
nung an das pflichtwidrige Verhalten. 
Ursache der Gewöhnung muß eine diszi
plinlose Einstellung sein. Hierunter ist 
eine bewußte, andauernde, persönlichkeits
bedingte mangelhafte Bereitschaft, gesetz-* 
liehe Pflichten einzuhalten und gewissen
haft zu erfüllen, zu verstehen.

§9
Begriff der Pflichten

Pflichten im Sinne dieses Gesetzes sind solche, die dem Verantwortlichen zum Zeit
punkt der Tat kraft Gesetzes, Berufs, Tätigkeit oder seiner Beziehungen zum Geschä
digten zur Vermeidung schädlicher Folgen oder Gefahren obliegen oder die ihm dar
aus erwachsen, daß er durch sein Verhalten für andere Personen oder für die Gesell
schaft besondere Gefahren heraufbeschwört.

1. Pflichten sind soziale Anforderungen 
an das Verhalten der Menschen, die aus 
den objektiven Erfordernissen der gesell
schaftlichen Entwicklung und des sozialen 
Zusammenlebens erwachsen. § 9 kenn
zeichnet den Kreis von Pflichten, deren 
Verletzung strafrechtlich relevant ist und 
gestaltet sie daher als Rechtspflichten 
aus.
Die in den Pflichten zum Ausdruck ge

brachte gesellschaftliche Verantwortung 
ist immer auf eine mach Ort, Zeit und 
Konstellation der Bedingungen bestimmte 
Situation bezogen. Sie kann auf ein be
stimmtes Tätig werden oder auf das Un
terlassen einer bestimmten Tätigkeit ge
richtet sein. Eine Pflicht, die für die straf
rechtliche Verantwortlichkeit wesentlich 
ist, muß immer zum Zeitpunkt der Tat be
standen haben und exakt bestimmbar sein.
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